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Anderweitige Verwendung zur Vermeidung einer vorzeitigen Versetzung in den Ru-
hestand wegen Dienstunfähigkeit 

 

Unsere Schreiben vom 21.01.2008 und 06.02.2008, Az.: 14-0311.53/250 

 

 

Zur Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit können 

Lehrkräfte aus Kapitel 0405, 0408, 0410, 0416 und 0420 auf Grund eines Planvermerks im 

Staatshaushaltplan vorübergehend in der Verwaltung eingesetzt werden. Die Stellenüber-

wachungsliste wird vom Kultusministerium (Ref. 14) geführt und die Stellen den Regie-

rungspräsidien im Einzelfall zugewiesen.  

 

Einem Beamten kann zur Vermeidung einer vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand we-

gen Dienstunfähigkeit ein anderes Amt derselben oder einer anderen Laufbahn übertragen 

werden (§ 53 Abs. 3 LBG). Darüber hinaus kann ihm zur Vermeidung seiner Versetzung in  
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den Ruhestand unter Beibehaltung seines Amtes, ohne seine Zustimmung, auch eine 

geringerwertige Tätigkeit innerhalb seiner Laufbahngruppe im Bereich desselben Dienst-

herrn (z.B. bei GHRS-Lehrern innerhalb des gehobenen Dienstes) übertragen werden, 

wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und dem Beamten die Wahrneh-

mung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung seiner bisherigen Tätigkeit zuzumuten 

ist. 

 

Mit Schreiben vom 14.04.2005, Az.: 14-0311.52/234 haben wir mitgeteilt, dass eine an-

derweitige Verwendung im gesamten Tätigkeitsbereich der Regierungspräsidien und Land-

ratsämter (nicht nur innerhalb der Abteilungen bzw. Ämter des schulischen Bereichs) mög-

lich ist. Bei den Stadtkreisen, denen Staatliche Schulämter angegliedert sind, war eine an-

derweitige Verwendung nach wie vor nur im Bereich der Schulverwaltung möglich, da die 

sonstigen Tätigkeitsbereiche in den Stadtverwaltungen in kommunaler Zuständigkeit lie-

gen. 

 

Nachdem zum 01.01.2009 aufgrund des Verwaltungsstrukturreform-Weiter-

entwicklungsgesetzes (VRWG) die staatlichen Schulämter wieder als Sonderbehörden 

eingerichtet werden, ist eine anderweitige Verwendung von Lehrkräften in den Landrats-

ämtern nicht mehr möglich. Einer anderweitigen Verwendung von Lehrkräften im gesamten 

Tätigkeitsbereich des Regierungspräsidiums (nicht nur innerhalb der Abteilung des schuli-

schen Bereichs) steht jedoch nichts entgegen.  

 

gez. 

 
Weik  
Ltd. Ministerialrat 

 
 


